
nachdrUcklich llIif, die Anstrengungen zu unterstlltzen, die die 
Gebietsregierung unternimmt, um dem Problem der Ver
scbmutzung und Zerstörung der Umwelt zu begegnen; 

10. /orden alle Länder und Organisationen mit Erfahrung 
in der Lehrerausbildung llIif, dem Gebiet in diesem Bereich 
großzf1gige Hilfe zu gewiibren und dabei das Hauptgewicht auf 
die Ausbildung von Einheimischen zulegen; 

11. lenkt die Alffmerksamkeit der VerwaItungsmacht auf 
die Erklänmg über die politische, wirtschaftliche und soziale 
Situation in dem Gebiet, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im Miirz 1993 vor dem 
Unterausschuß filr kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstützung des Sonderausschusses filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklänmg über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie auf die darin bereitgestellten diesbezIIglichen Infor.. 
mationen; 

12. stelit fest. daß es vierzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

IX.. Amerlkanische Jungfeminseln 

Dle Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

elngedenk der Ergebnisse des am 11. Oktober 1993 
abgehaltenen Referendums über den politischen Status des 
Gebiets, 

feststellend, daß die Gebietsregierung nach wie vor dnran 
interessiert ist, sich um die assoziierte Mitgliedschaft in der 
OIganisation der ostknribischen Staaten und um Beobnchter
status in der Karibischen Gemeinschaft ZU bemühen, sowie 
feststellend, daß sie nos tinanzielleil Gründen nicht in der Lage 
ist, sieh an der TlI1igkeit der ErnIibrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen und der Weltgesundheits
organisation zu beteiligen. 

im Bewqlltseln der schwerwiegenden F'manzprobleme der 
Gebietsregierung und der Maßnabmen, die sie zur Zeit exgreift, 
um das Hausbaltsdefizit zu senken, 

feststellend. daß das Gebiet seine W'ntschaft weiter di
versifizieren muß, 

sowie festsfellend. daß die Frage der Übereignung von 
Water Island an das Gebiet noch weiter behandelt wird, 

,ferner feststellend. daß die Gebietsregierung 1993 die 
Vermögenswerte der West India Company erworben hat, die 

. umfangreiches Eigentum an Grund und Boden und Ein
richtungen im Hafen von Charlotte Amalie innehatte, 

mit Besorgnis über die eskalierende Kriminalitätsrate in 
dem Gebiet, 

doran erinnernd. daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die VerwaitungamllCht erneut. im Einklang mit 
Ihrer Politik und dem Mandat der jeweiligen Organisationen 

143 

den Erfordernissen entsprechend die Milarbeit des Gebiets in 
der Organisation der ostk8libischen Staaten und in der Karibi
schen Gemeinschaft sowie in verscbiedenen internationalen 
und regionalen OIganisationen zu erleichtern; 

2. ersucht die Verwaltungamacht, der Gebietsregierung 
bei ihren Anstrengungen im Hinblick mrf den Auagleich des 
Haushalts und die Diversifizierung der W'ntschaft des Gebiets 
behilflich zu sein; 

. 3. bittet die VerwaItun~~~~Ch die ~h-
etgnung von Water Island an g ZU erletc -
tetn; 

4. nimmt davun Kenntnis. daß die Gebietsregierung die 
Vermögenswerte der West India Company in dem Gebiet 
erworben hat; 

5.. ersucht die VerwaItung&m!lCbt, der Gebietsregierung 
auch weiterhin bei der Verbrechensverhütung bebilftich zu 
sein; 

6. stelit fest. daß es siebzehn Jahre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

49/47. 1bkeIau-Frage 

Dle Generalve1'Slll1l11llung. 

noch Behandlung der 'lbkelau-Frage, 
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noch Prq{ung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses filr den Stand der Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker"'. .. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Pezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

iiI Kenntnis der drei Optionen betteffend den zukllnftigen 
Status der Gebiete ohne Selbstregierung. die in Grundsatz VI 
des Anhangs zu ihrer Resolntion 1541 (XV) vom 15. Dezem
ber 1960 enthalten sind, 

mit GenugtUung feststellend, daß Thkelan erstma1s als ein 
Volk und eine Nation znsammeogekommen ist, um mit der 
Besuchsdelegation der Vereinten Nationen zu sprechen und die 
Frage des Aktes der Selbstbestimmung von 'lbkelan zu 
behandeln, 

im Bewt4Jtseln der besonderen Probleme, denen sich 
Thkelau aufgrnnd seiner isolierten Lage, seiner geringen 
Größe, seiner begrenzten Ressourcen und seiner mangelnden 
Infrastrnktur gegenübersieht, 

erneut die AI4assung vertretend. daß Faktoren wie 
Landesgrijße, geographische Lage, Einwohneaabl und 
Knappheit an natürlichen Ressourcen in keiner Weise die 

.. QJ1lzie1le8 ProtolwU der Generalv_" NeummdvlstzJgsIß 
Tagung. Beilog. 23 (A/49123). Kap. X. 
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Verwirklichung der Brkliinmg verzögern sollten, die fOr 3. nimmt Kenntnis von der vom Ulu-o-7bkelau im 
Thkelau volle GOltigkeit besitzt, Namen des Volkes und seiner Filhrung verlesenen feierllchen 

nach Prlifung des Berichts der Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen"', die im Juli 1994 auf Einladung der 
Regierung Neuseelands und des Allgemeinen FOlIO (Rates) 
von Tokelau nach Tokelau entsandt worden ist, 

nach AnhIJrung der Brkliinmg des Vertreters Neuseelands 
als der Verwaltungsmacht", 

mit &ifrledigung Kenntnis nehmend von der auch weiterhin 
beispielbaften Kooperation der Verwaltungsmacbt im Rahmen 
der Arbeit des Sonderausschusses betreffend Tokelau und von 
Ihrer Bereitschaft, Besucbsdelegationen der Vereinten Natio
nen Zugang zu dem Thrritorium zu gewllhren, 

1. bekr4ftlgt das unveräußerliche Recht des Volkes von 
Tokelau auf Selbstbestimmung und Unabbllngigkeit gemi!ß 
den Resolationen 1514 (XV) und 1541 (XV); 

2. aprlcht dem Ulu-o-7bkelau (der höchsten Instanz 
Tokelaus), den Ältesten von Thkelau, dem Rat der Faipule 
(der gemeinsamen Vorsitzenden des Allgemeinen FOlIO), den 
Pulenuku (den Dorfvorstehern) und allen anderen Vertretern 
des Volkes von Thkelau sowie der Verwaltungsmacht ihren 
tie.fempftmdene Dank aus fOr die Freundlichkeit, Koopera
tionsbereitscbaft und Hilfsbereitschaft, die sie der nach 
TokeIau eJItsandten Besucbsdelegation der Vereinten Nationen 
bewiesen haben; 

87 AlAC.l09f1JX9. 

Brkliinmg, aus der eine starke Prlifetew: fOr den zukOnftigen 
Status einer freien Assoziierung mit Neuseeland hervorging; 

4. stellt fest, daß das Volk von Thkelau durch den 
Allgemeinen Fono, den Rat der Faipule und andere In
stitutionen seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht bot, die 
voll~ Regierungsverantwortung zu llbe!:nebmen und seine 
eigenen Angelegenheiten im Rahmen einer Verfassung zu 
regeln, die derzeit ausgearbeitet wird; 

5. stellt aqJIerdem fest, daß das Volk von Thkelau ent
schlossen ist, sein Recht auf Selbstbestimmung wahrzuneh
men, sobald im Einklang mit seiner eigenen Verfassung alle 
Funktionsbereiche der Regierung geschaffen worden sind und 
effektiv arbeiten; 

6. begrifJt die Zusicherungen der Regierung von 
Neuseelnnd, Ne"seeland werde seine Verpflichtungen gegen
Ilber den Vereinten Nationen in bezog auf Thkelau erfIIIIen 
und die frei zum Ausdruck gebrachten Wilnsche des Volkes 
von Thkelau . betteffend den kIlnftigen Status Thkelaus 
respektieren; 

7. bllltgt den Bericht der von den Vereinten Nationen 
1994 nach Thkelau entsandten Besucbsdelegation; 

8. ersucht den Sonderausschuß fOr den Stand der 
Brkliinmg llber die Gewllhrung der Unabbllngigkeit an 
koloniale Liinder und Völker, diese Frage auch weiterhin zu 
prIIfen und der Generalversammlung auf Ihrer filnfzigsten 
1ltgung darllber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitzrmg 
9. Dezember 1994 




